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Liebe Kolleginnen und Kollegen,   

auch die 2. Verhandlung am 21.08.2023 muss-
te ohne Ergebnis vertagt werden. Die Arbeitge-
ber haben deiner NGG-Tarifkommission zu-
nächst  einen ausführlichen Vortrag darüber 
gehalten, dass Hügli angeblich nicht in der Lage 
sei, Tarifabschlüsse wie in vielen anderen Be-
trieben der Branche zu vereinbaren.   
Wir haben Kompromisslösungen gesucht.  

Über den Verhandlungstag hinweg haben wir in 
mehreren „Vier-Augen-Gesprächen“ der Ver-
handlungsleiter versucht, Lösungen zu finden. 
Dabei wären wir zu deutlichen Kompromissen 
bereit gewesen.  

Eklat am Ende des Tages.   

Nachmittags hat die Arbeitgeberseite dann in 
großer Runde folgendes Angebot unterbreitet:  
 
 September 2023:  2000 € IAP 
 Ab 01.11.,2023:   + 250 €  
 Ab 01.08.2024:  + 2,5%  
 Laufzeit: 24 Monate/ bis 31.07.2025 
 
Wir hatten große Bauchschmerzen, aber auch 
die Hoffnung, darauf aufbauend noch zu einer 
Einigung zu gelangen. Zwei Stunden später er-
klärten die Arbeitgeber jedoch, sie hätten nur 
200 € Erhöhung ab dem 01.11.2023 gemeint.  
 

Gesagt war wohl doch nicht gemeint!  

„Für die Arbeitgeber war es nur eine 
„Kommunikationspanne“. Für mich ein unge-
heuerlicher Skandal, den ich in 30 Jahren Tarif-
verhandlungen noch nicht erlebt habe.“   
(Burkhard Siebert, Verhandlungsleiter NGG).  
 
Wir haben an diesem Punkt abgebrochen. So 
führt man keine Tarifverhandlungen! Die Ge-
spräche sind auf den 17. Oktober vertagt. 

Die Arbeitgeber wollen euch einen Real-

lohnverlust verordnen! Zeigen wir ihnen, 

dass wir uns von der allgemeinen Tarifent-

wicklung nicht abhängen lassen! 

 

Nur Gemeinsam Geht‘s! 

Mitglied werden unter  
suedwest.ngg.net 

SINGEN, 22.08.2023 

Eklat in 2. Verhandlung  



Zurück an: Gewerkschaft NGG, Region Baden-Württemberg-Süd,  
Schwarzwaldstraße 30, 78224 Singen 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 

 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 

 
Du und die NGG. 
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 
rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 
der vertraglichen Arbeitspflicht. 
Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 
 
Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-
streik ist unzulässig. 

 
  

Der Warnstreik ist rechtmäßig! 


